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ACHTUNG: Aktualisierung der Förderbedingungen für die  

Soforthilfe NRW 

Was wird gefördert? 

Die Unternehmen sollen bei der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz und Überbrückung von 

akuten Finanzierungsengpässe, u.a. für laufende Betriebskosten wie Mieten, Kredite für Betriebsräu-

me, Leasingraten u.ä., sowie dem Erhalt von Arbeitsplätzen durch einen Zuschuss unterstützt werden. 

(Zur Reduzierung von Personalkosten gibt es das Kurzarbeitergeld) 

Voraussetzung: Erhebliche Finanzierungsengpässe und wirtschaftliche Schwierigkeiten in Folge von 

Corona. Dies wird angenommen, wenn 

• mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 1. März durch die Corona-Krise 

weggefallen sind 

oder 

• sich für den Monat, in dem der Antrag gestellt wird, ein Umsatz- bzw. Honorarrückgang von 

mindestens 50 Prozent verglichen mit dem durchschnittlichen monatlichen Umsatz (bezogen 

auf den aktuellen und die zwei vorangegangenen Monate) im Vorjahr ergibt. Rechenbeispiel: 

Durchschnittlicher Umsatz Januar bis März 2019: 10.000 Euro, aktueller Umsatz März 2020: 

5.000 Euro. Kann der Referenzmonat nicht herangezogen werden (bei Gründungen) gilt der 

Vergleich mit dem Vormonat. 

 oder 
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• der Umsatz durch eine behördliche Auflage im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie 

massiv eingeschränkt wurde 

oder 

• die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unter-

nehmens (bspw. Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten) zu zahlen (= Finanzie-

rungsengpass)  

Der Antragsteller muss versichern, dass der Finanzierungsengpass nicht bereits vor dem 1. März 

bestanden hat. Der Antragsteller muss zusätzlich erklären, dass sich das Unternehmen zum Stichtag 

31. Dezember 2019 nicht um ein "Unternehmen in Schwierigkeiten" handelte. Weitere Informationen 

dazu finden Sie unten. 

Wenn man mehrere Unternehmen hat, kann man für jedes der Unternehmen einen Zuschuss 

bekommen? 

Sollte es sich um ein verbundenes Unternehmen handeln, ist hinsichtlich des Finanzierungsengpas-

ses nur auf das Gesamtunternehmen abzustellen. Solo-Unternehmer können bei mehreren angemel-

deten Gewerben nur einen Antrag pro Person stellen. Sobald die Gewerbe jedoch angestellte Mitar-

beiter beinhalten, kann pro unterschiedlichem Gewerbe ein einzelner Antrag gestellt werden. 

Wie unterscheiden sich eigenständige und verbundene Unternehmen? 

Dafür sind alle Beziehungen zu berücksichtigen, die ein Unternehmen mit anderen unterhält. Ein Indiz 

hierfür gibt der jeweilige Abschluss. Unternehmen, die einen konsolidierten Abschluss erstellen oder in 

den konsolidierten Abschluss eines anderen Unternehmens einbezogen werden, gelten in der Regel 

als verbundene Unternehmen 

Was ist ein gemeinnütziges Unternehmen? Sind Vereine auch gemeinnützig?  

Den Antrag stellen dürfen gemeinnützige Unternehmen, die unternehmerisch tätig sind. Dies umfasst 

auch entsprechende Vereine, wenn sie sich zwar wirtschaftlich betätigen, aber eine gemeinnützige 

Tätigkeit im Vordergrund steht (BGH, Beschl. V. 16.5.2017, Az. II ZB /716). 


